
 
 
 

 

 
 
 
 

                         

 
  

  
 

 
 
 
70. Jahrgang Donnerstag, 11. Dezember 2025  Nummer 50 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vorankündigung 
 

Einladung zum 

Öffentlichen Neujahrsempfang  

der Gemeinde Eberhardzell 

und anschließendem Stehempfang 

 

 
 

am Dienstag, 6. Januar 2026  

um 19:00 Uhr  

 

in der Umlachtalhalle Eberhardzell. 

 

Der Neujahrsempfang wird musikalisch umrahmt 

vom Musikverein Mühlhausen. 

 

 

 
 

SScchhlliieeßßuunngg  UUmmllaacchhttaallhhaallllee//  HHaalllleennbbaadd  

EEbbeerrhhaarrddzzeellll  wwäähhrreenndd  ddeerr  SScchhuullffeerriieenn  
 
Die Umlachtalhalle und das Schwimmbad Eberhard-
zell bleiben in den Schulferien vom 22. Dezember 
2025 bis einschließlich 06. Januar 2026 geschlossen. 
Davon betroffen sind ausdrücklich auch das Foyer, die 
Umkleiden, die Empore und die Bühne. 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
 

 
 

MMiitttteeiilluunnggssbbllaatttt  üübbeerr  

WWeeiihhnnaacchhtteenn  uunndd    

JJaahhrreesswweecchhsseell  
 

In KW 52 und KW 01 erscheint 
kein Mitteilungsblatt! 

 

Das erste Mitteilungsblatt im neuen Jahr erscheint 
in KW 02 am 08.01.2026; Redaktionsschluss  
dafür ist Montag, 29.12.2025, 24:00 Uhr. 
 

 
 

Restmüll – Papier – Wertstoffe 
Nächste Abholung 

 
Restmüll: Freitag, 12. Dezember 2025 
Papier: Mittwoch, 31. Dezember 2025 
Gelber Sack: Donnerstag, 02. Januar 2026 

 

 
 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  

            

   
  AAAMMMTTTSSSBBBLLLAAATTTTTT   
 

  

               EEEBBBEEERRRHHHAAARRRDDDZZZEEELLLLLL   
                                 
 

 
          www.eberhardzell.de  



 Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 - 2 - 
 

 

 
 
 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan  
"Agri-PV Märbottenweiler" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu,  
Gemarkung Eberhardzell  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eberhardzell hat in seiner öffentlichen Sitzung am 08.12.2025 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes "Agri-PV Märbottenweiler“, Gemarkung Eberhardzell und die örtlichen Bauvorschriften hierzu be-
schlossen (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)).  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb der Flst.-Nr. 901 Teilfläche, 902 und Teilfläche 
902/1, Gemarkung Eberhardzell. 
Das Plangebiet wird, wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt, räumlich begrenzt. 
 

 
 
In laufenden Verfahren zur 3. Änderung des Flächennutzungsplan 2035 - Sonderbauflächen Photovoltaikanlagen - 
wurde der vorläufige Geltungsbereich bereits berücksichtigt. 
 
Erfordernis und Ziele der Planung: 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den 
Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung (Agri-PV) sowie der dazu 
erforderlichen und unterstützenden Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden.  

 

 
 

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  
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Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers 
den Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugten 
Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 
2030 auf 80 %) zu erhöhen, plant der Vorhabenträger 
die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
auf der Gemarkung Eberhardzell. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.  
Im Rahmen der Begründung zum Entwurf wird ein 
Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB dargelegt. 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Ge-
setzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist 
nicht erforderlich.  
 
Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte 
Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von 
Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich kann 
sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 
 
 
Eberhardzell, 09.12.2025 
 
gez.  
Guntram Grabherr 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zugang Rathaus Eberhardzell 
Burgstraße 2  
 

Bitte beachten Sie, dass der Zugang derzeit nur 
über den Aufzug möglich ist.  
Sollten Sie Hilfe benötigen, so können Sie diese 
vor Ort über die Klingel anfordern. Die Klingel-
taste befindet sich am Briefkasten an der rech-
ten Seite vor dem Aufzug. 
 

Die Mitarbeiter/innen vom Rathaus stehen Ihnen 
während der üblichen Öffnungszeiten zur Verfü-
gung: 
 Montag bis Freitag  08 - 12 Uhr 
 

Zusätzlich montags von 14 - 17 Uhr und 
 mittwochs von 14 - 18 Uhr  
 

Telefonisch erreichen Sie uns unter der zentralen 
Telefonnummer 07355/ 9300-0. 
Das Bürgerbüro ist unter der Telefonnummer 07355/ 
9300-15 erreichbar.  
Auf unserer Homepage www.eberhardzell.de erhal-
ten Sie weitere Informationen zu unseren Ämtern 
und den zuständigen Mitarbeitern. 

 

 

FFrriieeddhhooff  EEbbeerrhhaarrddzzeellll    
 
Auf dem Friedhof in Eberhardzell wurden  

Gegenstände vom Beigabentisch an der 
Urnenwand entwendet.  
Die Gemeindeverwaltung bittet alle Bürgerin-
nen und Bürger um Hinweise, die zur Klärung 
beitragen können.  
 
 Friedhofsverwaltung  
 Frau Schwarz: 07355/9300-14 oder  
 j.schwarz@eberhardzell.de. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

 
 
 

 

KKuurrzzbbeerriicchhtt  aauuss  ddeerr  SSiittzzuunngg  ddeess  

GGeemmeeiinnddeerraatteess  vvoomm  0088..1122..22002255    
 

 

1. Bürgerfragen und Anliegen 
Herr Knell, Mühlhausen, Vertreter der Bürgerrun-
de Mühlhausen, die sich gegen die geplanten 
Windkraftanlagen im Bereich Mühlhausen, 
Oberessendorf und Haistergau einsetzt, hat Herrn 
Bürgermeister Grabherr einen Fragekatalog zu 
den geplanten Windkraftanlagen übereicht und 
bat darum, diese Fragen vortragen zu dürfen und 
ein Video zur Verdeutlichung der Lärmbelastung 
und visuellen Überlastung vom Blickwinkel Zeller-
hof Mühlhausen aus über das Haistergau bis 
Oberessendorf hinweg: 
 

Frage 1: Ist der Gemeinde bekannt, dass an der 
Gemarkungsgrenze zu Oberessendorf in der 
Gemeinde Ingoldingen bereits eine Vollgenehmi-
gung für eine WEA erteilt wurde und jederzeit mit 
dem Bau begonnen werden kann? 
Die Gemeindeverwaltung hat keine Kenntnis da-
von. 
Wie stellt die Gemeinde sicher, dass sie detaillier-
te Informationen erhält? 
Bürgermeister Grabherr: Er steht mit den Nach-
bargemeinden in Kontakt. 
 

Frage 2: Hat die Gemeinde eine qualifizierte 
Rückmeldung des Regionalverbandes Bodensee-
Oberschwaben zur Forderung der Gemeinde 
Eberhardzell „Reduzierung der Anlagen um die 
Hälfte“ aus der 1. und 2. Anhörungsrunde erhal-
ten?  
Kann die Bürgerrunde Mühlhausen diese Rück-
meldungen erhalten? 
Die Rückmeldungen zu den bisherigen Anhörun-
gen liegen vor. Diese können auf dem offiziellen 
Portal des Regionalverbandes eingesehen wer-
den. Die Verwaltung kann sie aber der Bürger-
runde auch zur Verfügung stellen. 

 

 
 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  

http://www.eberhardzell.de/
mailto:j.schwarz@eberhardzell.de


 Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 - 4 - 
 

 
Zwischenzeitlich hat die Verbandsversammlung 
des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben 
am 26.09.2025 bereits über die Behandlung der 
Anregungen aus dem 2. Beteiligungsverfahren ab-
schließend entschieden und den Teil des Planent-
wurfs, der nicht Gegenstand einer erneuten Beteili-
gung ist, als Satzung beschlossen. 
Nähere Informationen dazu: www.rvbo-energie.de  
 

Frage 3: Hat die Gemeinde eine qualifizierte 
Rückmeldung des Regionalverbandes Donau-Iller 
zur ablehnenden Stellungnahme aus der 1. Anhö-
rungsrunde erhalten?  
Kann die Bürgerrunde Mühlhausen diese Rück-
meldungen erhalten? 
Die Rückmeldung liegt vor und kann auf dem Portal 
des Regionalverbandes eingesehen werden.  
Die Verwaltung kann sie aber der Bürgerrunde 
auch zur Verfügung stellen. 
 

Frage 4: Welche Untersuchungen leitet die Ge-
meinde Eberhardzell ihrerseits ein, um sicherzu-
stellen, dass diese massiven Eingriffe durch die 
gigantischen Fundamente keine negativen Aus-
wirkungen auf unsere Wasserversorgung haben 
wird. 
Bürgermeister Grabherr: Seitens der Gemeinde 
sind keine Gutachten geplant. Die Gemeinde ver-
traut hier den zuständigen Fachbehörden der Was-
serwirtschaftsämter. Das Wasserwirtschaftsamt Bi-
berach überprüft die Qualität des Grund- bzw. 
Trinkwassers. über regelmäßige Probenentnahmen 
und Analysen sehr genau. 
 

Frage 5: Ist der Gemeinderat willens die von der 
Bürgerrunde eingereichten Änderungen in die Stel-
lungnahme an den Regionalverband Donau-Iller 
einzubringen? 
Bürgermeister Grabherr: Die Ergänzungsvorschlä-
ge werden unter TOP 7 vom Gemeinderat beraten. 
 

Frage 6: Liegen der Gemeinde Pläne vor, wie der 
Abtransport der durch die Windkraftanlagen er-
zeugten Strommengen gewährleistet wird und wie 
der Trassenverlauf diesbezüglich ggf. geplant ist? 
Bürgermeister Grabherr: Antwort nein. Das ist Auf-
gabe der Investoren. 
 

Abschließend äußert Herr Knell die Bitte zu prüfen, 
ob die Gemeinde eine Möglichkeit sieht, die Bür-
gerrunde in ihren vielfältigen Aktionen, die Aufwen-
dungen und Risiken, vor allem im Rechtsstreit mit 
den Projektierern, finanziell zu unterstützen. 
Herr Knell bedankt sich im Namen der Bürgerrunde 
Mühlhausen für die Aufmerksamkeit und die ge-
meindliche Unterstützung. 
 

2. Bekanntgabe der nichtöffentlich gefassten 
Beschlüsse der letzten Gemeinderatssitzung 
17.11.2025 
Es gab keine öffentlich bekanntzugebenden Be-
schlüsse aus dieser Sitzung. 

 
3. Bekanntgaben 

Der Vorsitzende gab folgendes bekannt: 
3.1 Veranstaltungshinweise in der Advents- und 
 Weihnachtszeit: 

13./14.12.25 Adventsmarkt  
13.12.25 Kirchenkonzert  

des MV Eberhardzell 
13.12.25 Adventskonzert MV Füramoos 
21.12.25 Adventskonzert der KiCholinis und  

Le Crescentis 
25.12.25 Weihnachtskonzert  
 MV Mühlhausen 
 

3.2 Brückensanierung B30, Umleitungsstrecken: 
Bis zum 31.12.25 besteht noch die Möglichkeit 
sich zur „möglichst verträglichen Gestaltung“ der 
Umleitungsstrecken digital zu beteiligen. 
Die Projektbeschreibung und viele Informationen 
zur Maßnahme finden sich auf der Homepage 
des Regierungspräsidiums Tübingen (b30-
bruecken-hochdorf-schweinhausen.org). Der Bau-
beginn ist für 2028 geplant. Eberhardzell ist ak-
tuell nicht als offizielle Umleitungsstrecke ausge-
wiesen. 

 
4. Baugesuche 
 

4.1 Bauvoranfrage: Nutzungsänderung mit baulicher 
Änderung, Umnutzung zur Gewerbefläche für ein 
Geschäft und Gewerbehalle mit Büro 

 Baugrundstück: Flst. 49, Dietenwengen, Hintere 
Wiesen, Gemarkung Eberhardzell 

 Der Gemeinderat stimmte der Bauvoranfrage auf 
Grundlage des § 35 Abs. 4 (6) BauGB zu. Da die 
Löschwasserversorgung für das Bauvorhaben 
nicht ausreichend ist, muss der Bauherr die zu-
sätzlich benötigte Menge auf eigene Kosten be-
reitstellen. Neue Hausanschlüsse Wasser und 
Abwasser sind vom Bauherrn fachgerecht und in 
Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung auf ei-
gene Kosten herzustellen. Die bestehende Zu-
fahrt muss für die gewerbliche Nutzung ausrei-
chend sein, ggf. muss der Bauherr den Ausbau 
des Erschließungsweges auf eigene Kosten und 
in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung her-
stellen. 

 

4.2 Bauvorhaben: Wiederaufbau eines alten Schup-
pens 

 Baugrundstück: Flst. 49/2, Dietenwengen, Orts-
straße 39, Gemarkung Eberhardzell 

 Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben auf 
Grundlage des § 35 Abs. 4 (6) BauGB zu. Da die 
Löschwasserversorgung für das Bauvorhaben 
nicht ausreichend ist, muss der Bauherr die zu-
sätzlich benötigte Menge auf eigene Kosten be-
reitstellen. 

http://www.rvbo-energie.de/
https://www.b30-bruecken-hochdorf-schweinhausen.org/
https://www.b30-bruecken-hochdorf-schweinhausen.org/
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4.3 Bauvorhaben: Anbau 3 Garagen und Wohn-

raumerweiterung 
 Baugrundstück: Flst. 49/1, Dietenwengen, Orts-

straße 41, Gemarkung Eberhardzell 
 Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben auf 

Grundlage des § 34 BauGB zu. Da die Lösch-
wasserversorgung für das Bauvorhaben nicht 
ausreichend ist, muss der Bauherr die zusätzlich 
benötigte Menge auf eigene Kosten bereitstellen 

 

4.4 Bauvorhaben: Errichtung einer Carportanlage, 
Befreiung von der Baugrenze, Bauen im Pflanz-
gebot, Versetzen von Bäumen, Baukörper in 
Sichtfeldern 

 Baugrundstück: Flst. 75/14, Unixstraße, Gemar-
kung Oberessendorf, BPlan: Enzian I, 2. Ände-
rung 

 Der Gemeinderat stimmte vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Regierungspräsidiums, der Befrei-
ung vom Anbauverbot an der Bundesstraße B465 
in Ostrichtung zu. Weiterhin stimmte der Gemein-
derat der Befreiung von der Baugrenze im Nor-
den, der Befreiung für das Bauen im Pflanzgebot 
und der Befreiung vom Standort der Bäume – 
Verschiebung um mehr als 3 m – zu. 

 

4.5 Bauvoranfrage: Errichtung Schulungsraum in der 
oberen Wohnung für Fahrschulunterricht 

 Baugrundstück: Flst. 65/6, Kohlstraße 12, Ge-
markung Oberessendorf, BPlan: Kohl  

 Der Gemeinderat stimmte der Bauvoranfrage auf 
Grundlage des § 31 BauGB unter Vorbehalt fol-
gender noch ausstehender positiver Überprüfun-
gen des Kreisbauamtes Biberach zu. 

• Zulässigkeit der Fahrschule im allgemeinen 
Wohngebiet 

• Ausreichende Anzahl der zusätzlichen Stell-
plätze auf dem Baugrundstück 

 
5. Forstwirtschaftsplan 2026 

Die Kreisforstbetriebsstelle des Landkreises Bi-
berach hat mit Schreiben vom 15.10.2025 die 
Planung für den Gemeindewald Eberhardzell für 
das Forstwirtschaftsjahr 2026 vorgelegt. Sie plant 
mit Einnahmen aus dem Holzverkauf i. H. v. von 
75.100 € (Vorjahr 62.450 €). Weiterhin ist mit Ein-
nahmen aus Zuschüssen in Höhe von 1.900 € zu 
rechnen. Den Einnahmen stehen die Ausgaben 
für die Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Erschlie-
ßung, Betriebssteuern und sonstigen Verwal-
tungsaufwendungen i. H. v. 46.400 € (Vorjahr 
61.000 €) gegenüber. Damit erwirtschaftet der 
Gemeindewald planerisch einen Überschuss für 
den Gemeindehaushalt, dieser beläuft sich auf 
voraussichtlich 30.600 €. Herr Förster Schmid als 
verantwortlicher Revierleiter war in der Sitzung 
anwesend, erläuterte den 
Forstwirtschaftsplan 2026 und beantwortete Fra-
gen zum Gemeindewald. 

 
Dem Forstwirtschaftsplan 2026 für den Gemein-
dewald Eberhardzell mit geplanten Einnahmen 
von 77.000 € Ausgaben von 46.400 € und somit 
einer Überdeckung von 30.600 € wurde, wie von 
der Kreisforstverwaltung aufgestellt, zugestimmt. 

 
6. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Agri-PV 

Märbottenweiler“, Gemeinde Eberhardzell – 
Antrag der Firma 4M Solar VerwaltungsGmbH, 
Talweg 12, 89197 Weidenstetten vom 
20.10.2025 
Die Firma 4M Solar VerwaltungsGmbH als Bau-
herr stellte mit Schreiben vom 20.10.2025 den 
Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Agri-PV Märbottenweiler“ in Eberhardzell mit 
dem Ziel der Ausweisung eines Sondergebietes 
für die Nutzung der Freiflächen-Photovoltaik. Der 
Flächensicherungsnachweis zwischen der Ge-
stattungsnehmerin Fa. Energiewerk GmbH, Ulm 
und dem Eigentümer der Flächen vom 6.4.2025 
wurde vorgelegt. 
Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Agri-PV 
Märbottenweiler“, Gemarkung Eberhardzell (Auf-
stellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB). Der räumliche Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes be-
findet sich im Westen des Hauptortes Eberhard-
zell. Folgende Grundstücke befinden sich inner-
halb des räumlichen Geltungsbereiches: Fl.-Nr. 
902, Teilflächen Flste. 901 und 902/1, Eberhard-
zell. Die Vorhabenträgerin, Firma 4M Solar Ver-
waltung GmbH, Weidenstetten, verpflichtete sich, 
sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplan 
und der Erschließung zu tragen. 
Der Aufstellungsbeschluss wird in diesem Mittei-
lungsblatt öffentlich bekanntgemacht. 
 

7. Fortschreibung des Regionalplans Donau-Iller 
– Kapitel Windkraft – 2. Anhörung 
Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf der Stel-
lungnahme der Verwaltung mit den gewünschten 
Ergänzungen der Bürgerrunde Mühlhausen zur  
2. Änderung der Fortschreibung des Regional-
plans Donau-Iller, Kapitel Windkraft, zu. 
Zusammengefasst die Forderungen der Ge-
meinde Eberhardzell  
1. Streichung ökologisch und siedlungsstrukturell 
nicht verträglicher Flächen (21-035 Eberhardzell-
Osterholz, 21-036 Eberhardzell- Bannäcker, 21-
037 Eberhardzell-Achrain und 21-038 Eberhard-
zell-Reisenwald). 
Die Gemeinde als Grundstückseigentümer der 
Fläche 21-037 Eberhardzell-Achrain (Flst. 143, 
Mühlhausen) lehnt den Bau einer Windkraftanla-
ge ab. Eine Realisierung durch einen Investor ist 
damit ausgeschlossen. 

2. Verbesserte interregionale Abstimmung zur 

Vermeidung kumulativer Belastungen 
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8. Information des Gemeinderats über die  

Brückensperrungen im Gemeindegebiet 
Der Gemeinderat hatte in der Sitzung vom 
15.09.2025 den Auftrag zur Hauptprüfung der 
Gemeindebrücken an das Büro Landthaler verge-
ben. Im Rahmen dieser Prüfung wurde festge-
stellt, dass zwei Bauwerke aufgrund von Baufäl-
ligkeit und Einsturzgefahr umgehend zu sperren 
sind. 
 

Brücke am alten Altersheim / Haus St. Josef 
Betroffen ist die fußläufige Verbindung zum Bau-
gebiet Romersberg. Den Bürgerinnen und Bür-
gern steht jedoch weiterhin ein sicherer Zugang 
über die Erschließungsstraße zur Verfügung. 
Brücke mit Zufahrt Beckenbauren 1 (3-Tonnen-
Beschränkung) 
Diese Brücke wurde als nicht mehr verkehrstaug-
lich eingestuft. Die betroffenen Anlieger wurden 
bereits informiert. In Beckenbauren ist eine Umlei-
tungsstrecke über Mühlhausen ausgeschildert. 
 

9. Beschaffung Kommunalfahrzeug als Ersatz 
für den Ladog 
Der Technische Ausschuss hatte sich am 
24.10.2025 einen Überblick über die anstehenden 
Fahrzeugbeschaffungen im Gemeindebauhof 
verschafft. Ersetzt werden soll der LADOG.  
Seitens der Bauhofmitarbeiter wurden mit ver-
schiedenen Fahrzeugen Probefahrten im Alltags-
betrieb durchgeführt. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eberhardzell 
stimmte dem Kauf des Kommunalfahrzeuges / 
Kleintraktor Deutz 5105D zum Angebotspreis von 
120.000, - € (brutto) bei der Firma Mohr aus 
Eberhardzell zu. 

 
10. Vereinsförderung Narrenzunft „Zeller Schwar-

ze Katz“ Eberhardzell e.V. – Gewährung eines 
Zuschusses für die Sanierung des Narren-
stadels 
Die Narrenzunft „Zeller Schwarze Katz“ Eber-
hardzell e.V. hat am 24.11.2025 einen Antrag auf 
einen Zuschuss der Gemeinde gestellt. Geplant 
ist die Instandsetzung des Sockels und des Fun-
daments am Narrenstadel (Mühlweg). Die Sanie-
rungskosten belaufen sich auf rd. 11.900 Euro. 
Für die Gemeinde ergibt sich bei 25 % Förderung 
ein Zuschuss in Höhe von rd. 2.975 Euro. Die 
Auszahlung erfolgt nach Vorlage der Belege. Die 
Mittel dafür werden in den Haushaltsplan 2026 
aufgenommen. 
Die Narrenzunft „Zeller Schwarze Katz“ Eber-
hardzell e.V. erhält einen Zuschuss der Gemein-
de zur Sanierung des Narrenstadels in Höhe von 
25 % aus maximal 11.900 Euro Sanierungskos-
ten. 

 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 
12.01.2026 statt. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
für unseren Kindergarten in  
Füramoos 
auf Mini-Job-Basis  
befristet bis 31.07.2027  
zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt gesucht.  

 

 

Ihr Profil: 

• abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in, 
Logopäde/in  

• eigenständiges Arbeiten 

• gute Kenntnisse in der Entwicklungspsycholo-
gie von Kindern 

• wünschenswert Erfahrung in der Arbeit mit  
inklusiven Kindern 
 

Wir bieten Ihnen:  

• Freie Zeiteinteilung innerhalb der Öffnungszei-
ten am Vormittag 

• interessante, eigenverantwortliche Tätigkeit 

• Bezahlung nach TVöD-SuE 
 

Interesse geweckt?  
Nähere Details können gerne im 
persönlichen Gespräch mit Frau 
Münst, Kindergartenleitung 
Füramoos, Tel. 07358 1534,  
geklärt werden. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis  
06. Januar 2026 an personal@eberhardzell.de, 
Tel. 07355 9300-12 oder über unser Stellenportal:  
https://eberhardzell.ris-
portal.de/web/stellenportal/stellen  

 
 
 
 

 

Erzieher oder Logopäde m/w/d 
als Integrationskraft 

mailto:personal@eberhardzell.de
https://eberhardzell.ris-portal.de/web/stellenportal/stellen
https://eberhardzell.ris-portal.de/web/stellenportal/stellen


 Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 - 7 - 
 

 gefunden / 

  verloren 
 

 

BBeeaannttrraagguunngg  eeiinneess    

FFüühhrreerrsscchheeiinnss  ––  PPaassssbbiilldd  
 
Für die Beantragung eines Führerscheins 
muss ein biometrisches Passbild mitge-
bracht werden. 
 
Die Passbilder, die direkt am Fototerminal im 
Rathaus aufgenommen werden, können nur für 
Personalausweise und Reisepässe verwendet 
werden. 

 
 

 

FFuunnddbbüürroo  
 

 
Es wurden folgende Fundsachen im BAG-Markt in 
Eberhardzell gefunden: 
 

- Geldbeutel 
- kleines Täschchen mit Schlüssel 
- kleines Täschchen mit Medikamenten 
 

Des Weiteren wurde noch ein schwarzer In ear 
Kopfhörer in der Weilerstraße in Eberhardzell ge-
funden. 
 

Die Fundsachen können zu den üblichen Öffnungszei-
ten auf dem Bürgerbüro, Burgstraße 2 in Eberhardzell 
abgeholt werden.  
 
 

Was tun, wenn, 
 

…die Restmülltonne nicht geleert wurde? 
RMG Rohstoffmanagement GmbH (Achstetten) 
Tel. 07392 955170 
 

…die Papiertonne nicht geleert wurde? 
RMG Rohstoffmanagement GmbH (Achstetten) 
Tel. 07392 955170 
 

…die Gelben Säcke nicht abgeholt wurden? 
Gebr. Braig GmbH & Co KG (Ehingen) 
Tel. 07391 7703-0 
 

…das Grüngut nicht abgeholt wurde? 
Abfallwirtschaftsamt Biberach 
Tel. 07351 52-6133 

 
 

 Das Parken auf 

 Gehwegen 

 ist verboten! 

 

 
 

FFaahhrrppllaannwweecchhsseell  aamm  1144..  DDeezzeemmbbeerr  

bringt einige Veränderungen im DING  
Größere Anpassungen auf Buslinien im Alb- 
Donau-Kreis – Umplanungen durch Baustellen  

 
Der europaweit stattfindende alljährliche Fahrplan-
wechsel auf Schiene und Straße, der heuer auf den 
14. Dezember und damit auf den dritten Advent fällt, 
verursacht im Bereich der Donau-Iller-Nahverkehrs-
verbund-GmbH (DING) einige Umstellungen. „Kundin-
nen und Kunden im ÖPNV werden sich strecken-
weise auf Veränderungen einstellen müssen,“ beurteilt 
DING-Geschäftsführer Bastian Goßner die Situation. 
„Wir bitten unsere Fahrgäste, sich regelmäßig on-
line auf der DING-Website www.ding.eu unter 
Fahrplantabellen und in der „unser DING“-App zu 
informieren,“ empfiehlt Dimitri Schilin, zuständiger 
Leiter der Abteilung Fahrplan.  
Die meisten Anpassungen gibt es im Alb-Donau-Kreis: 
Hier wird aufgrund der schwierigen Haushaltslage das 
Angebot in verkehrsschwachen Zeiten, insbesondere 
in den Ferien und an Wochenenden reduziert, um den 
Nahverkehr finanziell zu stabilisieren. Teilweise wer-
den die regulären Fahrten auf anmeldepflichtige Ruf-
busse umgestellt.  
Im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm bleibt dagegen fast alles 
beim Alten. Im kommenden Jahr allerdings wird der 
Linienverkehr dort aufgrund umfangreicher Baumaß-
nahmen von Baustellenfahrplänen geprägt sein, die 
immer wieder an die neuen Gegebenheiten angepasst 
werden müssen. 
Das gilt auch auf den Bahnstrecken im Verbundgebiet: 
Zunächst bleiben die Fahrpläne bis auf geringfügige 
Anpassungen in einzelnen Zeitlagen unverändert. Im 
Laufe des Jahres 2026 ist dann mit größeren und teils 
kurzfristigen Baumaßnahmen zu rechnen, die den 
Einsatz von Schienenersatzverkehr erforderlich ma-
chen können.  
Eine erste Belastungsprobe im Bereich Fahrplan stel-
len bereits seit Ende November die Arbeiten an der 
B10 im Ulmer Stadtgebiet dar. Die Sperrung dieser 
wichtigen Verkehrsachse für mehrere Jahre in Rich-
tung Süden zwischen Berliner Ring und Blaubeurer 
Ring führte daher am 29. November für die vier Busli-
nien 46, 49, 583 und 585 zu einem vorzeitigen Fahr-
planwechsel. 
 

Busverkehr in den Landkreisen Biberach und Neu-
Ulm  
• Stadtverkehr Biberach Linien 1 und 2: Es wird 

probeweise ein angepasstes Linienkonzept umge-
setzt. Die Haltestelle Biberach Klinikum wird nun in 
der Gegenrichtung bedient  

• Stadtverkehr Laupheim Linie 220: Es werden neu 
die Haltestellen Friedhof und Gutenbergstraße be-
dient  

• Linien 221, 222, 227 und 240: Geringfügige Fahr-
zeitverschiebungen  

 

http://www.ding.eu/
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Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben  
sucht innovative Projektideen – Digitale  
Sprechstunden unterstützen bei der  
Antragstellung 

 
Die LEADER-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben 
startet mit zwei neuen Förderaufrufen ins Jahr 2026 
und stellt insgesamt EU- und Landesmittel in Höhe 
von 232.500 € für kreative Projekte zur Verfügung. 
Davon jeweils 10.000 Euro für Vorhaben in der Land-
schaftspflege (LPR) und für innovative Maßnahmen für 
Frauen im ländlichen Raum (IMF) sowie 22.500 Euro 
für privat nicht-investive Projekte, etwa Veranstaltun-
gen oder Kunst- und Kulturangebote. Ergänzend ste-
hen aus dem Regionalbudget weitere 150.000 Euro 
Landesmittel sowie Eigenmittel der Aktionsgruppe 
bereit. 
 

Projektideen jetzt einreichen 
Gesucht werden innovative Vorhaben in den Berei-
chen Landschaftspflege, Stärkung der Selbstständig-
keit von Frauen, privat nicht-investive Projekte mit 
regionalem Mehrwert. 
Antragsberechtigt sind je nach Fördermodul Privatper-
sonen, Vereine, Unternehmen, Institutionen und 
Kommunen, sofern die Projekte im Aktionsgebiet Mitt-
leres Oberschwaben umgesetzt werden. Dazu zählen 
u. a. die Gemeinden des Verwaltungsverbands Alts-
hausen sowie Aulendorf, Bad Waldsee, Fronreute, 
Wolpertswende, Wilhelmsdorf, Horgenzell, Bad Saul-
gau, Illmensee, Ostrach, Pfullendorf, Hochdorf, Eber-
hardzell, Ingoldingen, Bad Schussenried und Stein-
hausen an der Rottum. 
 

Förderung von Kleinprojekten 
Zusätzlich können Kleinprojekte mit Nettokosten bis 
20.000 Euro unterstützt werden. Der Fördersatz be-
trägt hierfür 80 Prozent, die Mindestfördersumme 
1.600 Euro. Die Projekte müssen bis Ende 2026 ab-
geschlossen sein und einen klaren strukturellen 
Mehrwert für die Region bieten. 
 

Voraussetzungen 
Alle eingereichten Vorhaben müssen mindestens ein 
Handlungsfeldziel des Regionalen Entwicklungskon-
zepts erfüllen. Die Projektträger werden gebeten, dies 
in der Beschreibung nachvollziehbar darzustellen. 
 

Digitale Sprechstunden zur Unterstützung 
Um Interessierten eine unkomplizierte Beratung zu 
ermöglichen, bietet die LEADER-Geschäftsstelle meh-
rere Online-Sprechstunden an. Diese richten sich so-
wohl an erfahrene Antragstellende als auch an Perso-
nen, die erstmals ein Projekt einreichen möchten.  

 
Inhalte sind u. a. Fördervoraussetzungen, Antragsab-
läufe und die Erfüllung von Handlungsfeldzielen. 
 

Termine der Online-Sprechstunden: 
Regionalbudget: 12.12.2025 und 08.01.2026 
 

Themenspezifische Beratung: 

Innovative Maßnahmen von Frauen (IMF): 
 15.12.2025 und 12.01.2026 
Privat nicht-investive Projekte:  
 18.12.2025 und 14.01.2026 
Landschaftspflege (LPR):  
 12.01.2026 
 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Uhrzeiten und weitere Informationen finden 
sich auf der Webseite der LEADER-Aktionsgruppe 
www.re-mo.org. 
 

Fristen 
Verbindliche Vorabstimmung der Projekte mit der Ge-
schäftsstelle: bis 31. Januar 2026. 
Einreichung der Projektideen: bis 10. Februar 2026. 
Die LEADER-Geschäftsstelle bietet auf Wunsch fort-
laufend individuelle Beratungen zur Förderfähigkeit 
und zur Zuordnung zu den Handlungsfeldzielen an. 
Melden Sie sich gerne per E-Mail unter info@re-
mo.org oder telefonisch unter 07584 9237-181 oder  
-180.  
Weitere Informationen – auch zu den Projektaufrufen - 
erhalten Sie über unsere Webseite www.re-mo.org. 
 
Ansprechpartnerinnen der Geschäftsstelle: Lena 
Schuhmacher und Leonie Schröck, Telefon 07584 
9237-181 oder -180 bzw. E-Mail: info@re-mo.org. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Probe am Montag, 15.12.2025 um 18:30 Uhr. 
 
 
 
 

EEiinnssaattzzaabbtteeiilluunngg  FFüürraammooooss  
 
Gesamtprobe am Dienstag, 16.12.2025 um 20:00 Uhr. 

 

 
 

FFrreeiiww..  FFeeuueerrwweehhrr  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  

http://www.re-mo.org/
mailto:info@re-mo.org
mailto:info@re-mo.org
http://www.re-mo.org/
mailto:info@re-mo.org
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Kindergarten Riedzwerge 
Füramoos 

 
NNiikkoollaauussffeeiieerr  iimm  KKiinnddeerrggaarrtteenn  RRiieeddzzwweerrggee  
 

Dieses Jahr hat uns wieder der Nikolaus im Kindergar-
ten besucht.  
Voller Spannung warteten die Kinder in unserem Pavil-
lon auf den heiligen St. Nikolaus mit seinem Gehilfen, 
dem Knecht Ruprecht.  
Die Kinder sangen zur Begrüßung ein Lied und mach-
ten im Anschluss ein Fingerspiel vor. Anschließend 
suchte der Nikolaus bei den Kindern ein paar Gehilfen 
zum Halten des Bischofsstabes. Danach bedankte er 
sich recht herzlich bei den Kindern, bevor er aus sei-
nem goldenen Buch vorlas. 
Nikolaus hatte für jedes Kind ein Geschenk dabei, das 
er ihnen aus dem großen Sack von Knecht Ruprecht 
überreichte.  
Mit „Lasst uns froh und munter sein“ bedankten und 
verabschiedeten sich die Kinder und Erzieherinnen …  
Bis zum nächsten Jahr! 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Kindergarten  
Oberessendorf 
 

 
 

Rückblick  
auf das gemeinsame Adventsfenster 
 

Am Freitag, den 05.12.2025 gestalteten die Kinder des 
Kindergartens Oberessendorf das zweite Oberessen-
dorfer Adventsfenster. Das diesjährige Motto: „Weih-
nachten bringt Liebe zurück“ veranschaulichten die 
Kinder eindrucksvoll mit einem kleinen Gedicht und 
anschließend mit dem Lied: „Zünd ein Licht an“. Voller 
vorweihnachtlicher Freude wurde im Anschluss das 
gestaltete Adventsfenster nun enthüllt.  

 

 
 

AAkkttuueelllleess  aauuss  ddeenn  KKiinnddeerrggäärrtteenn  
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Es zeigt einen gemeinschaftlich gestalteten Stern aus 
vielen Dreiecken, bei welchem jedes Kind ein indivi-
duelles Dreieck auf verschiedene Weise gestaltet hat. 
Zudem sind an der zweiten Eingangstüre Elemente 
der Weihnachtsgeschichte zu sehen.  
 
Bei Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln und Dinnete 
klang der Abend gemeinschaftlich aus. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns als Kindergarten 
recht herzlich bei der Dorfgemeinschaft Oberessendorf 
für die Organisation und Unterstützung bedanken. 
Ebenso großer Dank gilt dem Elternbeirat und der 
Elternschaft für die tatkräftige Unterstützung und Pla-
nung. Weiter möchten wir uns bei Familie Heber be-
danken, welche mit ihrem Dinnetewagen für das leib-
liche Wohl gesorgt hat.   
 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen 
Das Team vom Kindergarten Schwalbennest 
 
 
 
 
 

 
 
 

 LLaannddrraattssaammtt  BBiibbeerraacchh    
 
 

 

 
Obst- und Gartenbauakademie (OGAB):  

Fortbildung zur Auffrischung der Sachkunde 
im Pflanzenschutz  
Pflanzenschutzmittel dürfen auf landwirtschaftlich, 
gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
nur angewandt werden, wenn der Anwender die dafür 
notwendige Sachkunde im Pflanzenschutz besitzt. 
Damit die Sachkunde weiter gültig bleibt, ist alle drei 
Jahre eine Auffrischung nötig, die vier Stunden um-
fasst und aktuelle Pflanzenschutzthemen beinhaltet. 
Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach (OGAB) 
bietet deshalb zu diesem Themenbereich am Montag, 
19. Januar, von 9 bis 13 Uhr eine anerkannte Fortbil-
dungsmaßnahme an. Zusätzlich werden aktuelle, tieri-
sche und pflanzliche Schaderreger vorgestellt und 
Probleme bei der Düngung erörtert. Die Fortbildung 
findet im Landwirtschaftsamt, Bergerhauser Straße 36, 
88400 Biberach, statt. 
Für die Fortbildung mit Pflanzenschutzexpertin Mandy 
Hopp und die Ausstellung der Besuchsbescheinigung 
ist eine Gebühr von 50 Euro zu entrichten. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, den 
Personalausweis zur Veranstaltung mitzubringen. 
Anmeldung unter  
www.biberach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt  
Anmeldeschluss ist Freitag, 19. Dezember 2025. 
Aufgrund des neuen Pflanzenschutzgesetzes und der 
Sachkunde-VO besteht sowohl für alle Fachwarte, 
Gärtner, Gartencenter-, Gemeinde- und Bauhofmitar-
beiter, die Pflanzenschutzmittel anwenden sowie für 
alle Verkäufer, welche diese abgeben, eine Weiterbil-
dungspflicht im Pflanzenschutz. Die Fortbildungsmaß-
nahme muss einen zeitlichen Umfang von vier Stun-
den umfassen. 
Ohne den Nachweis des Besuches solcher Fortbil-
dungsveranstaltungen kann die vorhandene Sachkun-
de ungültig werden.  
 
 

Online-Vortrag: Fördermöglichkeiten und  
Zuschüsse für Jugendarbeit in Vereinen 
Welche Wege gibt es von der Idee hin zur finanziellen 
Förderung? Was muss man über Zuschüsse für die 
Jugendarbeit im Landkreis Biberach sowie den Lan-
desjugendplan wissen und welche Möglichkeiten der 
finanziellen Unterstützung und Förderung gibt es sonst 
noch? Diese Fragen werden beim Online-Vortrag des 
Kreisjugendring Biberach e.V. am Montag, 12. Januar 
2026, von 19:00 bis 20:15 Uhr beantwortet. Ziel der 
Veranstaltung ist es, ehrenamtlichen Jugendleiterin-
nen und Jugendleitern, Vereinsvorständen, Kassen-
warten und Interessierten in der Jugendarbeit Informa-
tionen zum Thema Zuschüsse an die Hand zu geben. 
Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 09.01. über 
info@kjr-biberach.de möglich, dann werden die Zu-
gangsdaten zugeschickt. Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenfrei. 

 

 
 

MMiitttteeiilluunnggeenn  aannddeerreerr  BBeehhöörrddeenn  

http://www.biberach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt
mailto:info@kjr-biberach.de
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Die Bibliothek/ Mediothek informiert:  

Bibliothek/ Mediothek im  
Kreis-Berufsschulzentrum während  
der Weihnachtsferien geschlossen 
In den Weihnachtsferien bleibt die Bibliothek/ Medio-
thek im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach (BSZ) von 
Montag, 22. Dezember 2025 bis Montag, 5. Januar 
2026 geschlossen. Ab Mittwoch, 7. Januar 2026, ist 
die Bibliothek/ Mediothek wieder zu den üblichen Zei-
ten geöffnet. 
Weitere Informationen zum Angebot der Bibliothek/ 
Mediothek gibt es online unter www.mediothekbsz.de. 
 
 
 

 
 

Bezahlkarte für Personen  
ohne Bankkonto wird eingeführt 
Kundinnen und Kunden ohne Bankkonto haben bis-
lang ihre Geldleistungen mittels Scheckeinlösung er-
halten. Ab dem 1. Januar 2026 ersetzen Bezahlkarten 
das bisherige Auszahlungsverfahren. Für Kundinnen 
und Kunden, die ihre Leistungen aufs Konto erhalten, 
ändert sich nichts. 
Rund 8.000 Kundinnen und Kunden der Bundesagen-
tur für Arbeit und der als gemeinsame Einrichtungen 
betriebenen Jobcenter verfügen über kein eigenes 
Bankkonto oder möchten ihre Leistungen auf eigenen 
Wunsch nicht als Überweisung erhalten. Sie sind des-
halb auf einen alternativen Zahlungsweg angewiesen, 
um zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Bürgergeld zu 
beziehen. Bislang konnten sie hierfür die Auszahlung 
mittels Schecks in den Filialen der Postbank nutzen. 
Das bisherige Verfahren wird ab dem 1. Januar 2026 
durch neue Bezahlkarten abgelöst. Die Regelung gilt 
zunächst für ein Jahr. Die Arbeitsagenturen und ge-
meinsamen Einrichtungen händigen die Bezahlkarten 
einmalig an betroffene Kundinnen und Kunden aus. 
Danach werden die Karten monatlich mit der indivi-
duell zustehenden Sozialleistung aufgeladen. 
 
Diskriminierungsfreie Gestaltung 
Die Bezahlkarte funktioniert überall, wo Visakarten 
akzeptiert werden. Die Karte kann in zahlreichen Ge-
schäften, Online-Shops und an Geldautomaten ge-
nutzt werden. Wie mit einer regulären Bankkarte kön-
nen Einkäufe bezahlt und Bargeld abgehoben werden. 
Die Bezahlkarte unterscheidet sich auf den ersten 
Blick nicht von anderen Bankkarten und ist damit dis-
kriminierungsfrei gestaltet. 
 

Die BA und Jobcenter haben betroffene Kundinnen 
und Kunden bereits über die Einstellung des bisheri-
gen Scheckverfahrens informiert. Informationen zu 
den neuen Bezahlkarten erhalten Betroffene in Kürze. 
 

 
 

 
 

Rund 1,5 Millionen Euro Landesförderung  
unterstützen den Rettungsdienst im  
Regierungsbezirk Tübingen 
Mit rund 1,5 Millionen Euro fördert das Land Baden-
Württemberg im Regierungsbezirk Tübingen in diesem 
Jahr die Erstausstattung von Rettungswachen sowie 
bauliche Maßnahmen in der bodengebundenen Not-
fallrettung. „Unsere Förderung stärkt die Einsatzfähig-
keit der Notfallrettung. Damit verbessern wir die Ver-
sorgung der Bevölkerung bei medizinischen Notfällen. 
Zugleich tragen wir damit zur Attraktivität des Ret-
tungsdienstes bei. Ich bin dankbar, dass sich so viele 
Ehrenamtliche selbstlos für Andere engagieren – sei 
es beim Arbeiter-Samariter-Bund, dem Deutschen 
Roten Kreuz, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Mal-
teser-Hilfsdienst oder bei der Bergwacht und der 
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft“, so Regie-
rungspräsident Klaus Tappeser. 
Nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 
über die Förderung von Investitionen nach dem Ret-
tungsdienstgesetz können der Neubau, der Umbau, 
die Sanierung und die Erstausstattung von baulichen 
Anlagen der Hilfsorganisationen gefördert werden. 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage 
die Bewilligungsbescheide für fünf Vorhaben im Regie-
rungsbezirk an die Landesverbände der Hilfsorganisa-
tionen versandt. Zur zweckmäßigen und sicheren Un-
terbringung von Fahrzeugen der bodengebundenen 
Notfallrettung sowie deren Besatzungen in der Ret-
tungswache Biberach sowie für die Erstausstattung 
dieser Rettungswache erhält der DRK-Landesverband 
Baden-Württemberg e. V. insgesamt 1.477.366 Euro. 
Diese Fördermittel tragen dazu bei, die Einsatzbereit-
schaft des Rettungsdienstes zu erhalten, die Einhal-
tung der Hilfsfristen zu verbessern und die Rettungs-
wache mit der für ihren Betrieb erforderlichen Ausstat-
tung zu versehen. Darüber hinaus erhält der Malteser 
Hilfsdienst gGmbH Region Baden-Württemberg einen 
Förderbetrag in Höhe von 31.500 Euro für die Erst-
ausstattung der Rettungswache Sigmaringen, um die-
se bedarfsgerecht einzurichten. 
Schließlich erhält der DRK-Landesverband Baden-
Württemberg e. V. in diesem Förderjahr für seine 
Bergwacht Württemberg im Nachgang zur Förderung 
der betreffenden Baumaßnahmen 31.659 Euro für die 
Erstausstattung der Bergrettungswache Albstadt sowie 
30.313 Euro für die Erstausstattung der Bergrettungs-
wache Isny i. A. Nachdem in den Vorjahren der Neu-
bau der Bergrettungswache Albstadt und die Sanie-
rung der Bergrettungswache Isny i. A. gefördert wur-
den, dient diese Investition der Ausstattung mit dem, 
was für den Betrieb der Wachen und für eine schnelle 
Hilfe bei Unfällen und medizinischen Notfällen im Ge-
birge und im unwegsamen Gelände notwendig ist. 
 

http://www.mediothekbsz.de/
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Im Notfall erreichen Sie 
Wassermeister (Frischwasser) Tel. 07355 930048 

Klärwärter Rösch (Abwasser) Tel. 0151 16724324 
 

 

Defibrillatoren 

Standorte in der Gemeinde Eberhardzell:  
⬧ Eberhardzell 
 - Hallenbad, Schulstr. 8, Eingang außen 
 - Seniorenzentrum Josefspark, Fischbacher Str. 11,  

innen, Zugang während der Öffnungszeiten  
 - Sport-/ Musikerheim, Fischbacher Straße, außen 
⬧ Füramoos: Feuerwehrgerätehaus/ DRK-Garage,  

Biberacher Str. 18, außen 
⬧ Mühlhausen: Turnhalle, Hummertsrieder Str. 10,  
 außen  
⬧ Hummertsried: GrünTeam, Ampfelbronner Str. 2, 
 außen  
⬧ Oberessendorf: Dorfgemeinschaftshaus,  

Zugang Mittishauser Straße, außen  
 

 

Organisierte Nachbarschaftshilfe 
der Seelsorgeeinheit Eberhardzell 07355 9324898 
oder mobil (Einsatzleiterin M. Kulil) 0176 89462541 
 

 

NOTRUFE im Landkreis Biberach 
 

Rettungsdienst/ Notarzt 112 
Feuerwehr 112 
Polizei 110 
Krankentransporte 07351 19222 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000 
Kinder-/ Ärztlicher Notdienst 116117 
 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 

Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kosten-
los und digital eine medizinische Ersteinschätzung 
und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprech-
stunde empfohlen, kann direkt zu einer telemedi-
zinischen Beratung vermittelt werden. 
 

 

Lebensbegleitung bis zuletzt 
Ambulante Hospizgruppe Biberach 
Einsatzleitung 0170 488 99 29 
E-Mail hospizgruppe-biberach@t-online.de 
Homepage www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de 
 

 

Bahnhofsmission Aulendorf 
Bahnhof 1, 88326 Aulendorf Tel. 07525 7510 
Fax 07525 924934,  Aulendorf@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission:  
 Montag bis Freitag 8:45 bis 17:00 Uhr 
 samstags geschlossen 
 

Bahnhofsmission Biberach 
Bahnhof Gleis 1, 88400 Biberach Tel. 07351 3400663 
 biberach@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission: 
 Montag bis Donnerstag 9:00 bis 14:00 Uhr, 
 Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr, 
 Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr. 
 

 

 
 
 
 

 Sportverein Eberhardzell  
 1922 e.V. 
 www.sv-eberhardzell.de 
 

 

 
 
Ergebnisse 
 

1. Mannschaft: 
 SGM Eberhardzell - SGM Ertingen 2:1 
 

SGM Eberhardzell – SGM Ertingen 2:1 
Zum Jahresabschluss sicherte sich die SGM im Ab-
stiegskampf einen ganz wichtigen Dreier! 
Auf schwierigem Geläuf fanden die Zeller dabei gut in 
die Partie und gingen bereits nach einer Viertelstunde 
durch Elias Kling verdient in Führung. Diesen Vor-
sprung verteidigten sie bis zur Pause mit viel Einsatz 
und guter Organisation.  
Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste dann 
jedoch noch einmal auf und erzielten mit steigendem 
Druck den Ausgleich. Doch die Zeller bewiesen Moral, 
stemmten sich energisch gegen den drohenden 
Punktverlust und belohnten sich schließlich mit dem 
viel umjubelten Siegtreffer durch Lennart Schmid. 
 

*** Ende der Hinrunde *** 

Mit diesem Spiel verabschieden sich nun auch die 
Aktiven in die wohl verdiente Winterpause.  
Die Fußballabteilung des SV Eberhardzell wünscht all 
ihren Unterstützern eine schöne Weihnachtszeit und 
freut sich darauf, im neuen Jahr alle wieder gesund 
begrüßen zu dürfen.  
 
 

 
 
 

NNaarrrreennzzuunnfftt  „„ZZeelllleerr    

sscchhwwaarrzzee  KKaattzz““  ee..VV..  
 

Liebe Hobby-Narrenblattredakteure,  

wie jedes Jahr, benötigen wir Eure Mithilfe. Ihr wisst 
eine lustige Geschichte über euren Nachbarn, einen 
Vereinskollegen, Kinder oder Freunde, dann teilt es 
uns doch mit. Gerne dürfen die Geschichten in Ge-
dichtsform übermittelt werden. Ansonsten „zaubert“ 
unsere Redaktion bestimmt eine lustige und interes-
sante Geschichte daraus.  

 

 
 

VVeerreeiinnss--NNaacchhrriicchhtteenn  

http://www.docdirekt.de/
mailto:hospizgruppe-biberach@t-online.de
http://www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de/
mailto:Aulendorf@bahnhofsmission.de
mailto:biberach@bahnhofsmission.de
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Bitte meldet Euch bei unseren Redakteuren über fol-
gende Kontaktadressen: 
 Erika Ries, Hauptstraße 17, 88436 Eberhardzell  
 oder 
 Marina Hofbauer, Krummen 10, Eberhardzell,  
 marina-hofbauer@gmx.de 
 oder direkt  
 narrenzeitung@nz-eberhardzell.de  
Gerne nehmen auch die Gildenmeister, Zunfträte oder 
die einzelnen Gilderäte Eure Geschichten entgegen.  
 

Bitte beachten:  
Einsendeschluss ist der 31.12.2025!! 
 
 
 

 

JJaaggddggeennoosssseennsscchhaafftt  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  
 
Wir bitten alle Grundstücksbesitzer, deren Bank-
verbindung sich im Zeitraum der letzten 3 Jahre 
geändert hat, um Mitteilung ihrer neuen Bankver-
bindung an Reinhard Schmid, Tel. 07358/ 92128, 
bis spätestens 21.12.2025. 

 
 
 
 
 

SScchhüüttzzeennggeesseellllsscchhaafftt    

HHuummmmeerrttssrriieedd  11885555  ee..VV..  
 
Training 

Nächstes Jugendtraining am Freitag, 12. Dezember 
2025 um 18:00 Uhr in der Sportbogenhalle beim 
Schützenhaus in Eberhardzell. Anschließend ab 19:30 
Uhr Training für Bogen- und Luftgewehrschützen. 
Schnuppern nur mit vorheriger Anmeldung über unser 
Kontaktformular: www.sg-hummertsried.de/kontakt 
Das Training am Freitag, 19. Dezember 2025 ent-
fällt aufgrund des Nussenschießens. 
 
Weihnachtsfeier und Ehrungen 

Am 5. Dezember fand die Weihnachtsfeier des Ver-
eins im Schützenhaus statt. An schön dekorierten 
Tischen durften die Mitglieder ein tolles Festmahl ge-
nießen und sich am Auftritt des Nikolaus und Knecht 
Ruprecht erfreuen. 
In dem Zuge wurden zwei langjährige Mitglieder für 
ihre 50-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt und zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. Manfred Lämmle aus Eber-
hardzell und Hubert Kopf aus Ochsenhausen began-
nen bereits 1975 ihre Laufbahn im Verein.  
Hubert Kopf zählt zu den verlässlichsten Mitgliedern 
und hält durch seine Arbeit im Hintergrund den Betrieb 
am Laufen. Außerdem engagiert er sich aktuell als 
Beisitzer.  

 
Manfred Lämmle war jahrelanger Vereinsvorstand, 
unter seiner Führung wurde die Schützenhalle aufge-
baut. Noch heute unterstützt er die Vereinsarbeit mit 
viel Wissen und Erfahrung.  
Die Schützengesellschaft spricht den beiden Ehren-
mitgliedern ihren Dank aus und hofft auf viele weitere 
gemeinsame Jahre. 
 

 
 

Die Ehrenmitglieder  
Manfred Lämmle (1.v.l.) und Hubert Kopf (2.v.l.). 
 
 

 
 

mailto:marina-hofbauer@gmx.de
mailto:narrenzeitung@nz-eberhardzell.de
http://www.sg-hummertsried.de/kontakt
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LLaannddjjuuggeenndd    

OObbeerreesssseennddoorrff  
 

Gemütliche Adventsstunden in Oberessendorf 

Am 07. Dezember durften wir gemeinsam stimmungs-
volle adventliche Stunden verbringen. Bei leckerem 
Kaffee und Kuchen, frischen Brezeln sowie Glühwein, 
Punsch und allerlei weiteren Getränken war für jeden 
etwas dabei! 
 

 
 

Für ein kleines, aber feines Programm sorgten die 
Blockflötenkinder und die Rasselbande des Musikver-
eins Oberessendorf. Außerdem gab es einen kurzen 
Rückblick auf unsere diesjährige Barcelona-Reise, 
welcher viele schöne Erinnerungen weckte. 
 

   
 

 
 

Es war ein rundum gelungener und gemütlicher 
Nachmittag. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die 
vorbeigekommen sind sowie den Blockflötenkindern 
und der Rasselbande samt Betreuern und natürlich 
allen Helfern & Kuchenspendern! 

 
Wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr und  
wünschen allen schon einmal frohe Weihnachten! 
 
Eure Landjugend Oberessendorf 
 
 
 

   LLaannddjjuuggeenndd  MMüühhllhhaauusseenn  
 
Mittwoch, den 17.12.25: 
Heute gestalten wir das Adventsfenster und werden 
Schrottwichteln.  
 
 

 
 

FFrraauueennkkrreeiiss  MMüühhllhhaauusseenn  
 
Am Montag, 15.12.2025 treffen wir uns um 14:30 Uhr 
im Kath. Gemeindehaus in Mühlhausen zu einer  
besinnlichen Adventsfeier. 
 
 

 
 

FFCC  BBllaauu--WWeeiißß  BBeellllaammoonntt  
 
Ergebnisse 

Herren/ Kreisliga A3 
 SV Burgrieden - FC Bellamont  4:4 
 

Spielvorschau 

Samstag, 13.12.2025 
C-Juniorinnen/ Turnier in Altheim 
 09:09 Uhr: SGM Bellamont - FV Bellenberg 
 09:45 Uhr TSV Münchingen - SGM Bellamont 
 10:39 Uhr SG Stuttgart-West - SGM Bellamont 
 11:15 Uhr SGM Bellamont - SGM SV Baindt  
B-Juniorinnen/ Hallenturnier in Erbach 
 14:52 Uhr SG Altheim I - FC Bellamont 
 15:36 Uhr FC Bellamont - FV Bellenberg  
 16:20 Uhr FC Bellamont - 1. FC Donzdorf II 
 17:26 Uhr SGM Baindt - FC Bellamont 
Sonntag, 14.12.2025 
Frauen/ Bezirksturnier in Biberach 
 09:00 Uhr FC Bellamont II - SGM Kirchberg  
 09:48 Uhr SGM Berg - FC Bellamont II 
 10:48 Uhr FC Bellamont II - FC W. Biberach 
 11:36 Uhr SGM Warthausen II - FC Bellamont II 
 
Volleyball für Jugendliche in Bellamont beim FCB! 
Für Anfänger und Spieler mit Erfahrung, ab 14 Jahren. 
Immer donnerstags, 19:35 – ca. 21:15 Uhr, Sporthalle 
Bellamont. Melde dich bei Holger (Tel. 0152/ 036 357 
27, Mail: holger.goetzke@gmx.de) oder komm einfach 
vorbei! Bitte Hallenschuhe, Sportkleidung und Wasser 
mitbringen. Wir freuen uns auf dich!  

mailto:holger.goetzke@gmx.de
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 Dorfgemeinschaft    
 Oberessendorf e. V. 

 
3. Adventsfenster, Dorfplatz Oberessendorf 
 

am Freitag, 12.12.2025 um 18:00 Uhr, erleuchten 
die Ministranten das 3. Adventsfenster für Euch.  
Die weihnachtliche Umrahmung auf dem Dorfplatz 
übernimmt unser Bläserduo Frank & Albert. 
Für das leibliche Wohl sorgt die Landjugend. 
 
Wir freuen uns auf Euch 
Euer Team der Dorfgemeinschaft 

 
 
 

 

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  
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Kaffeestüble  
am Eberhardzeller Adventsmarkt 
 

Am Samstag, 13.12. und Sonntag, 14.12. hat das 
Kaffeestüble im Margarethenhaus ab 14:30 Uhr 
geöffnet. 
Es warten Kaffee und selbstgemachte Kuchen und 
Torten. Außerdem bietet Rita Denzel ihr beliebtes 
Holzofenbrot an. 
 

Wir freuen uns auf viele Besucher, nette  
Gespräche in einem schönen Ambiente! 
 

Die Frauengruppe Eberhardzell 

 
 

 
 

Winterwanderweg im Märbottenweiler 

vom 30.11. bis 06.01.2026 
Wir laden alle herzlich ein, in der Advents- und 
Weihnachtszeit unseren Rundweg zu bewandern.  
Der Winterwanderweg kann vom 30. November bis 
06.01.2026 täglich kostenfrei bewandert werden.  
Ab 17:00 Uhr leuchten die Sterne. 
Bitte denkt an gute Schuhe und Taschenlampe. 
 

Familie Schupp 

 

 
 

 
 
"KESS erziehen" ist ein Konzept mit praktischen 
Anregungen für einen entspannten Erziehungsall-
tag und ein gutes Familienleben. 
 
An den fünf Abenden erwarten Sie folgende 
Themen:  
 
• Lebenswelten des Jugendlichen  
 wahrnehmen – Beziehung gestalten 
• Konflikte entschärfen – Position beziehen 
• Dem Jugendlichen das Leben zutrauen – Halt  
 geben 
• Einander ermutigen – das positive Lebensgefühl  
 stärken 
• Eigenständigkeit fördern – die Ablösung  
 mitgestalten 
 
VA-Nummer:  26ES02 
 

Termin(e):  Di., 20.01./ 27.01./ 03.02./  
 10.02./ 24.02.2026,  
 19:30 - 22:00 Uhr 
 

Ort: Gebhard-Müller-Haus Füramoos,  
 Bei der Kirche 3,  
 Eberhardzell-Füramoos 
 

Referent: Sabine Laub, Erzieherin und  
 Montessori-Pädagogin 
 

Kosten:  50,00 € für Einzelpersonen 
 80,00 € für Paare 
 zzgl. 8,00 € fürs Elternhandbuch 
 Der Kurs wird mit Stärke gefördert. 
 

Veranstalter: Kath. Erwachsenenbildung  
 Dekanate Biberach und  
 Saulgau e.V., Biberach an der Riß 
 

Anmeldung: bis 15.01.2026  
 Tel. 07351-340030-0,   
 Info@keb-bc-slg.de,  
 www.keb-bc-slg.de  
 

Kooperation: Kolpingsfamilie Füramoos 
 Ansprechpartner  
 Natalie Hofmaier, 07358-961642 

 

mailto:Info@keb-bc-slg.de
http://www.keb-bc-slg.de/
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Waldkindergarten Ingoldingen  
auf dem Wochenmarkt 
Der Waldorf-Waldkindergarten Voggenreute/ Ingoldin-
gen bietet am Samstag, den 13. Dezember auf dem 
Biberach Wochenmarkt einen Stand an. Zu finden ist 
er von 8 - 13 Uhr bei der Stadtpfarrkirche. Angeboten 
werden neben Weihnachtsgebäck allerlei Handarbeit 
aus Strick, Wolle, Holz und weiteren Naturmaterialien. 
Die Einnahmen gehen zu Gunsten des Waldkindergar-
tens. Informationen zum Waldorf-Waldkindergarten, 
einer FÖJ-Stelle und das Formular zur Anmeldung 
sind auf der Homepage zu finden:  
www.waldorfkindergarten-biberach.de. Das Kindergar-
ten-Gelände in Voggenreute darf nachmittags bespielt 
werden. 

 
Kirchenkonzert am 14.12. in Unterschwarzach 
Entfliehen Sie der Hektik der Vorweihnachtszeit und 
genießen Sie am Sonntag, 14. Dezember um 16 Uhr 
eine Stunde Musik in der St.-Gallus-Kirche Unter-
schwarzach. Der Eintritt hierzu ist frei. Im Anschluss 
laden wir zum gemütlichen Beisammensein bei Glüh-
wein, Punsch und Waffeln am Kirchengemeindezent-
rum ein. 

 
Weihnachtskonzert am Sonntag, 21.12.2025  
Der Musikverein Mittelbuch lädt am Sonntag, den 21. 
Dezember zum Weihnachtskonzert in die Turn- und 
Festhalle Mittelbuch ein. Das Konzert wird zusammen 
mit der „Juka-Together“ aus den Ortschaften Ring-
schnait, Fischbach, Ummendorf und Mittelbuch und 
dem Musikverein Mittelbuch gestaltet. Beginnen wird 
die Jugendkapelle mit traditionellen und poppigen 
Konzertstücken. Von „The Greatest Showman“ von 
Michael Brown über „The Typewriter“ von Leroy An-
derson bis hin zu „Wake me up“ von Avici, ist alles 
dabei. Beim Programm des Musikvereins Mittelbuch 
wird es eine bunte Mischung geben. Zu den Stücken 
„At World‘s End“ von Hans Zimmer, „Cassiopeia“ von 
Carlos Marques und „Bohemian Rhapsody“ von Fred-
die Mercury wird das Konzert mit einer Polka „Bava-
rian Crossover“ von Martin Scharnagl abgerundet. Der 
Musikverein Mittelbuch freut sich auf einen abwechs-
lungsreichen Abend und viele Zuhörer. Beginn des 
Konzertes ist um 20 Uhr.  

 
Weihnachtskonzert des Musikverein Ingoldingen 
Der Musikverein Ingoldingen e.V. veranstaltet wie 
jedes Jahr sein traditionelles Weihnachtskonzert am  
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2025, um 19:30 
Uhr in der Mehrzweckhalle Ingoldingen. Einlass ab  

 
 
18:30 Uhr. Die Dirigentin Leonie Strobel und der Diri-
gent Jürgen Reder hat für Sie ein abwechslungsrei-
ches und unterhaltsames Programm zusammenge-
stellt, welches vom Jugendblasorchester und der Mu-
sikkapelle gestaltet wird. Es würde uns freuen, wenn 
wir Sie mit Ihrer ganzen Familie bei unserem Konzert 
begrüßen dürften. Ihr Musikverein Ingoldingen e.V.  
 

Ummendorfer Baby- und Kinderbazar 
Anmeldung / Nummernvergabe - Der Bazar findet am 
21. Februar 2026 von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr in der 
Gemeindehalle Ummendorf statt. Verkauft wird Früh-
jahrs-/ Sommerware (alles rund ums Kind). Bitte be-
achten: Die Nummernvergabe findet NUR am 02. Ja-
nuar 2026 und ausschließlich per E-Mail statt. (Frau 
Richter - ummendorf.babybazarteam@web.de). Bitte 
geben Sie an, ob Sie 40 oder 80 Teile verkaufen 
möchten. Nach unserem letzten Basar konnten wir 
1.759,79 Euro an den Förderkreis für tumor- und leu-
kämiekranke Kinder Ulm spenden.  
 
 
 

 
 

4 Harmonieux singen  
für den Föderverein Hospiz 
Der Förderverein Hospiz Landkreis Biberach veran-
staltet jedes Jahr ein Benefizkonzert, dessen Spen-
dengelder der ambulanten und stationären Hospizar-
beit im Landkreis Biberach zugutekommen. In diesem 
Jahr konnte für das Konzert am Samstag, den 20. 
Dezember um 18 Uhr die A Capella Gruppe „4 Har-
monieux“ gewonnen werden. Hinter den „4 Harmo-
nieux“ stecken Jürgen Joos (1. Tenor), Dr. Ulrich Mohl 
(2. Tenor), Dr. Frank Stubhan (1. Bass) und Matthias 
Rimmele (2. Bass). Seit über 30 Jahren singen die vier 
Männer zusammen, in den letzten 15 Jahren beim 
jährlichen Adventskonzert in der Liebfrauenkirche  
Ehingen zur musikalischen Einstimmung auf die 
Weihnachtszeit. Sie singen a capella, vierstimmig ge-
setzte klassische, teils auch moderne Advents- und 
Weihnachtslieder sowie groovige Gospels. Lassen Sie 
sich in der barocken Wallfahrtskirche in Schemmer-
hofen, dem „Aufhofener Käppele“ mit seiner guten 
Akkustik verzaubern vom Gesang der vier Männer-
Stimmen, die die frohe Botschaft des Advents verkün-
den. Die Dauer des Konzerts beträgt circa 1 Stunde, 
der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Das Geld 
wird für wichtige Projekte der Hospizarbeit im Land-
kreis eingesetzt, so z. B. für die erst kürzlich von der 
Caritas Biberach initiierte Trauergruppe „Trostpunkt“ 
für Kinder, die den Tod eines Elternteils oder eines 
Geschwisters verkraften müssen.  

 

 
 

WWaass  ssoonnsstt  nnoocchh  iinntteerreessssiieerrtt  

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  iinn  ddeenn    

NNaacchhbbaarrggeemmeeiinnddeenn  

http://www.waldorfkindergarten-biberach.de/
mailto:ummendorf.babybazarteam@web.de
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Öffnungszeiten im Bad Wurzacher  
Hallenbad in den Winterferien 
Geänderte Öffnungszeiten über die Feiertage und in 
den Weihnachtferien; ab 7. Januar gelten wieder die 
üblichen Öffnungszeiten: https://wurzach.de/hallenbad 
 

Erlenmoos spielt wieder Theater!  
Kartenverkauf startet! Die Theatergruppe der Musik-
kapelle Erlenmoos e.V. spielt zum Jahreswechsel im 
Gemeindesaal Erlenmoos die schwäbische Komödie 
„Schmerz lass nach!“ von Jasmin Leuthe und lädt 
herzlich dazu ein. Gespielt wird am 29.12.2025 um  
19 Uhr, 3. Januar 2026 um 20 Uhr und am 4. Januar 
um 19 Uhr. Online-Kartenverkauf ab 07.12.2025 unter 
www.musikkapelle-erlenmoos.de.  
 
 
 
 

 
 
 

Suche Arbeit als Haushaltshilfe oder Verkäuferin 
in Eberhardzell und Umgebung, täglich von 8:00 – 
12:00 Uhr (Montag – Freitag), Tel. 01521 4092860. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

AAnnzzeeiiggeenn  

https://wurzach.de/hallenbad
http://www.musikkapelle-erlenmoos.de/


 Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 - 19 - 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 - 20 - 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 - 21 - 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

IIMMPPRREESSSSUUMM  
 

Herausgeber: Öffnungszeiten Rathaus: 
Gemeinde Eberhardzell Mo.-Fr.: 08:00-12:00 Uhr 
Burgstraße 2 Mo.: 14:00-17:00 Uhr 
88436 Eberhardzell Mi.: 14:00-18:00 Uhr 
Tel. 07355 9300-0 Termine nach telef. Vereinbarung 
 

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Bürgermeister Guntram Grabherr,  
Burgstr. 2, 88436 Eberhardzell 
 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Die jeweiligen gesetzlichen Vertreter der mitteilenden 
Organisationen, Kirchen und Vereine 
 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Der jeweilige Auftraggeber 
 

Druck:  
Gemeinde Eberhardzell, Burgstraße 2, 88436 Eberhardzell 
 

Schicken Sie uns Ihre Nachricht oder Anzeige: 
mitteilungsblatt@eberhardzell.de  
 

Redaktionsschluss: Montag, 24:00Uhr 
 

mailto:mitteilungsblatt@eberhardzell.de
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Bußfeier für die Seelsorgeeinheit 
 

3. Adventssonntag, 14.12.2025 
um 19:30 Uhr in der  

Kirche St. Maria Eberhardzell 
 

 

B & B - BETEN und FRÜHSTÜCKEN für Frauen 
Innehalten, horchen, still sein,  

Lasten ablegen, Impulse bekommen, 
gemeinsam beten und Spiritualität erleben. 

Zeit für sich und andere haben. 
 

Eine offene Einladung an Frauen in jedem Alter! 
 

Mittwoch, 17.Dezember 2025, 09:00 Uhr  
im Margarethenhaus mit anschl. Frühstück 

 

U r l a u b  
Pfarrer Wiest ist vom 26. bis 28. Dezember abwesend. 

Wir bitten um Beachtung!   

 

Kirchenanzeiger 
über Weihnachten und dem Jahreswechsel  

In KW 52 und KW 01 erscheint kein Kirchenanzeiger. 
Der erste Kirchenanzeiger im neuen Jahr erscheint in 
KW 02 am Donnerstag, 08.01.2026, Redaktions-
schluss hierfür ist Montag, 29.12.2025, 24:00 Uhr. 

 

„Christkindle rablassa“ bei 
der Familie Sigg im Görits 
 

Dieses Jahr findet wieder das 
„Christkindle rablassa“ statt. 
Beginn ist am Sonntag, 21.12. 
um 19:00 Uhr, musikalisch be-
gleitet durch eine Bläsergruppe.    
Wir freuen uns über viele Besu-
cher, Familie Sigg. 

 

 
 
Freitag, 12.12. 
17:00 Uhr Kinderkirche im Pfarrhaus 
Samstag, 13.12. 
15:00 Uhr Adventskonzert des Musikvereins in 
  der Kirche, anschließend Eröffnung 
  des Adventsmarktes am Rathaus 
Sonntag, 14.12. - 3.Adventssonntag 
08:45 Uhr Eucharistiefeier   
 ++ Alfred Kloos, Franz Kramer (JT) 
 

Lektor(in): B.Barth 
Ministranten: Laura, Leonie, Linus, 

 Eliah, Norwin 
 

19:30 Uhr Bußfeier für die Seelsorgeeinheit 
Dienstag, 16.12. 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Josefspark 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Mittwoch, 17.12. 
09:00 Uhr B & B im Margarethenhaus (siehe SE) 
Donnerstag, 18.12. 
19:00 Uhr Abschiedsgebet für Hildegard Gürtler 
Freitag, 19.12. 
09:00 Uhr Ökum. Weihnachtsgottesdienst für die 
  Klassen 1-4 in der Kirche 
Samstag, 20.12. 
09:30 Uhr Krippenspiel-Probe in der Kirche (bei 
  Bedarf) 
10:30 Uhr Sternsingerprobe im Margarethenhaus 
11:00 Uhr Requiem für Hildegard Gürtler,  
  anschließend Beerdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldeabschnitt für Sternsingerbesuch 
(05.01.26 in Eberhardzell und 06.01.2026 Außenhöfe) 

Bitte im Pfarramt-Briefkasten einwerfen 
 

Die Anmeldung ist auch telefonisch unter 07355 91266 oder 
017646653411 und per E-Mail: starklara28@gmail.com möglich.  

 
Name, Vorname: ___________________________ 
 
Adresse:              ___________________________ 
 
Telefon:    ___________________________ 
 
Gewünschter Besuchstermin: _________________ 
 
     ------------------------------------------------------------------- 

Kirchliche Nachrichten   

mailto:starklara28@gmail.com
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Oswald Sattler verzaubert Konzertbesucher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am 2. Dezember war Oswald Sattler in Eberhardzell 
mit seinem beeindruckenden Adventskonzert in der 
vollbesetzten Pfarrkirche zu Gast. Schon das Betreten 
des Gotteshauses versprach mit seinem farbigen 
Chorraum, beleuchtete Christbäume und vielen bren-
nenden Kerzen eine warme Atmosphäre. Pfarrer Wiest 

begrüßte die Konzertbesucher aus Nah und Fern. Sein 
besonderer Gruß galt Oswald Sattler, der das Konzert 
mit "Wie groß bist du" eröffnete. 
In der Pause wurden die Konzertbesucher im Pfarrsaal 
vom Kirchengemeinderat Eberhardzell aufs Beste 
bewirtet. Es konnten CDs erworben werden und 
Oswald Sattler stand für Autogramme und Fotos zur 
Verfügung. Beim zweiten Teil waren Advents- und 
Weihnachtslieder zur Einstimmung auf das bevorste-
hende Weihnachtsfest zu hören. Den Abschluss bilde-
ten die zwei Zugaben "O du fröhliche" und "Großer 
Gott wir loben dich". Beim letzteren wurden die Zuhö-
rer zum Mitsingen eingeladen. 
Mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovation 
verabschiedeten sich die Besucher von Oswald Sattler 
und zufriedene und glückliche Menschen verließen die 
Eberhardzeller Pfarrkirche. 
In allen Liedern lag ein ganz besonderer Zauber und 
Glanz und von Beginn an flog der Funke sofort auf das 
Publikum über. Die Liedtexte gingen unter die Haut 
und regten zum Nachdenken an. Bei allen Liedern war 
die Gläubigkeit und die Überzeugung Oswald Sattlers 
zu spüren. Ein beeindruckendes Konzert, welches 
noch lange nachklingt und spätestens am 1. Dezem-
ber 2026 kann man Oswald Sattler wieder in Eber-
hardzell beim Adventskonzert hören. B. Barth 
 

 
 

Sonntag, 14.12. - 3.Adventssonntag 
  Kein Gottesdienst 
Freitag, 19.12. 
18:30 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
 

 
 

Freitag, 12.12. 
06:00 Uhr „Frühschicht“ im Kath.Gemeindehaus 
Sonntag, 14.12. - 3.Adventssonntag 
 

  Patrozinium St.Ottilia 
 

10:15 Uhr Eucharistiefeier unter Mitwirkung des 
Kirchenchors, mit Ehrung langjähriger 
Kirchenchormitglieder. Anschließend 
kurze besinnliche Geschichte. 

 

 ++ Alfons Merk, Theresia u. Alois Ringer, 
 Sigrid und Ludwig Tress 

 

Lektor(in): J.Gaupp 
Minis: Jonas Z., Moritz, David, Lorenz 
 

10:15 Uhr  Kinderkirche im Kath.Gemeindehaus 
Mittwoch, 17.12. 
19:00 Uhr Öffentl.KGR-Sitzung im Kath.Gemein-
  dehaus, anschl. Weihnachtsfeier des 
  Kirchengemeinderates 
  Kein Rosenkranz/Eucharistiefeier 
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Freitag, 19.12. 
06:00 Uhr „Frühschicht“ im Kath.Gemeindehaus 
Samstag, 20.12. 
19:00 Uhr Vorabendmesse vom 4.Advent 

Lektor(in): P.Branz 
Ministranten: Leon K., Leon G., Jakob, 

 Noah, Sebastian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Sternsinger und alle, die es  

einmal werden möchten, 
 
Winterzeit ist Sternsingerzeit! Wie jedes Jahr wird es 
auch bei uns in Mühlhausen eine Sternsingeraktion 
geben.  
 

Am 06.01.2026 werden wir mit euch von Tür zu Tür 
ziehen und den Segen zu den Häusern in unserer 
Gemeinde bringen. 
 

Wenn ihr Lust habt, bei der Aktion mitzumachen, mel-
det euch gerne per WhatsApp oder telefonisch (ab  
17 Uhr) bei Sonja Ringer (01575 1812764) oder bei 

Donata Gaupp (01573 6788670) 
an. 
 

Wenn wir alle Anmeldungen 
haben, werden wir uns bei euch 
kurz vor Weihnachten melden. 
 

Wir freuen uns auf neue und 

bekannte Gesichter! 😊 
 

 
 

Freitag, 12.12. 
18:00 Uhr Adventsfenster, unter Mitwirkung  
  unserer Ministranten, mit Landjugend 
  und Bläserduo 
Samstag, 13.12. 
09:30 Uhr Krippenspiel-Probe in der Kirche 
19:00 Uhr Vorabendmesse vom 3.Advent 

Lektor(in): J.Waibel 
Ministranten: Ida, Leo, Luisa, Elisa 

Mittwoch, 17.12.  
09:00 Uhr Eucharistiefeier  
Freitag, 19.12. 
18:00 Uhr Waldweihnacht bei der Eligiuskapelle 
Samstag, 20.12. 
09:30 Uhr Krippenspiel-Probe in der Kirche  
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Waldweihnacht 

 

am Freitag, 19.12.2025  
um 18:00 Uhr bei der  
Eligius–Kapelle in Oberessendorf. 
 

Musikalisch umrahmt vom Kapellenprojektchor, Blä-
sergruppe des Musikvereins und dem Kapellenteam. 
Anschließend gemütliches Beisammensein. 
 

 
Katholisches Pfarramt, Hauptstraße 2, 88436 Eberhardzell 

E-Mail: StMaria.Eberhardzell@drs.de  
Pfarrer Max Wiest, T 07355 91268, E-Mail: Max.Wiest@drs.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mo, Di, Mi, Fr. von 8 bis 12 Uhr und Mi 
von 14 bis 18 Uhr, T 07355 91266 
Diakon i.R. Roland Keinert, T 07355 9343554, Mobil 
016099290061 
E-Mail: rolkeinert@t-online.de  
Redaktionsschluss Kirchenanzeiger: montags 11:00 Uhr 
Homepage: http://se-eberhardzell.drs.de 
Nachbarschaftshilfe: Leitung Manuela Kulil Tel. 07355 9324898 
 
 

 
 

Evang. Pfarramt  
Versöhnungskirche 
 

Pfarrerin Muriel Sender 
Lindenstraße 9 
88444 Ummendorf 

Tel. 07351-21617, Mail pfarramt.ummendorf@elkw.de  
Homepage www.evangelisch-in-biberach.de 
IBAN: DE11 6545 0070 0000 0030 21 – Spendenzweck angeben! 

Büro: Susanne Koch, Dienstag und Donnerstag, 8 - 11 Uhr 

 
Wochenspruch: 
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr 
kommt gewaltig. 

Jesaja 40, 3.10 
 
Gottesdienst zum 3. Advent  
Pfarrerin Muriel Sender feiert den Gottesdienst am 
Sonntag, 14. Dezember 2025 um 10:30 Uhr in der 
Versöhnungskirche. 
 
Ökumenisches Licht im Advent 
Am Dienstagabend, 16. Dezember um 18 Uhr trifft 
man sich beim dritten und letzten ökumenischen Licht 
im Advent im Vorgarten der Versöhnungskirche. Eine 
halbe Stunde zur Ruhe kommen, Lieder singen, eine 
Geschichte hören, ein Gebet sprechen. Im Anschluss 
sind alle zum Aufwärmen in das Foyer der Versöh-
nungskirche eingeladen zu Punsch und Gebäck. 
 
Aufbau Christbaum in der Versöhnungskirche 
Am Freitag, 19. Dezember, wollen wir ab 16 Uhr wie-
der den Christbaum aufstellen und schmücken. Wer 
gerne mithelfen möchte, kommt einfach in die Versöh-
nungskirche. Vielen Dank schon an dieser Stelle allen, 
die dabei sein können. 

 
 

Evangelisches 
Pfarramt 

Bad Waldsee 
 
 
Sonntag, 14.12.2025 – 3. Advent 

Bad Waldsee 
09:30 Uhr Gottesdienst mit Beteiligung des 
 Posaunenchors in der Evang. Kirche 
 (Pfr. Bertl) 
11:00 Uhr Familiengottesdienst mit dem  
 Kinderkirch-Team in der Evang. Kirche 
 (Pfr. Bertl) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Katholische 
Kirchengemeinde 

St. Joseph, Mittelbuch 
 

 
Sonntag, 14. Dezember  
Mittelbuch: 9:00 Uhr Wortgottesdienst 
 
Folgende Kollekten im Dezember sind für die  

Renovation des Kirchendaches in Mittelbuch 

Sonntag, 07.12.2025, 09:00 Uhr, Eucharistiefeier 
Sonntag, 14.12.2025, 09:00 Uhr, Wort- Gottes-Feier 
Samstag,  20.12.2025, 18:30 Uhr, Vorabendmesse 
Sonntag,  28.12.2025, 09:00 Uhr, Wort-Gottes-Feier 
 
 
Liebe Geschwister im Herrn, 

wir stehen wieder im Advent – 
Ihnen allen damit erst Mal ein 
frohes neues Kirchenjahr! 
Der Advent ist für uns wieder 
der Anfang des Glaubens, wir 
bereiten uns im Advent darauf 
vor, wieder neu Jesus zu be-
gegnen: In seiner Geburt, sei-
nem Sterben, seiner Auferstehung.  
Das neue Kirchenjahr bringt uns dieses Mal auch eine 
neue Gottesdienstordnung: Die normalen Sonntage 
waren ja schon seit Sommer im anderen Gottes-
dienstrhythmus, die KGRs haben im Oktober dazu 
noch die Hochfeste geordnet – mehr dazu auf den 
nächsten Seiten.  

 
 

mailto:StMariaMaterDolorosa.Eberhardzell@drs.de
mailto:Max.Wiest@drs.de
mailto:rolkeinert@t-online.de
http://se-eberhardzell.drs.de/
http://www.evangelisch-in-biberach.de/
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Gleichzeitig ist aber seit dem ersten Adventswochen-
ende klar: Diese Gottesdienstordnung wird nur für eine 
Übergangszeit bestand haben. Warum? Der Diöze-
sanrat (der KGR der Diözese) hat beschlossen, 
dass – weil in 10 Jahren voraussichtlich nur noch 1/3 
des pastoralen Personals und nur noch 2/3 der Kir-
chensteuergelder zur Verfügung stehen werden – in 
den nächsten Jahren die Seelsorgeeinheiten ver-
größert werden. Und zwar so, dass am Ende nur 
noch 50 - 80 Seelsorgeeinheiten in der Diözese sind. 
D. h. 4 - 5 Seelsorgeeinheiten müssen zusammenge-
fügt werden. Bei weniger Personal und weniger Geld. 
Eine gewaltige Herausforderung, die auch Umgewöh-
nungen von uns fordern wird.  
All das beginnt erst tief im neuen Jahr, der Plan für die 
neuen Seelsorgeeinheiten wird erst in einem Jahr 
stehen. Trotzdem wollte ich Ihnen dies schon sagen, 
damit wir uns innerlich schon drauf einstellen können: 
Da kommt was.  
„Da kommt was“ – damit wären wir wieder beim Ad-
vent. Wir wissen als Christen: Egal wie die Zukunft 
aussieht – da kommt letztlich nicht was, sondern je-
mand. In allen Veränderungen ist es Christus, der uns 
durch die Geschichte und Zukunft hindurch immer 
näherkommen will – wie schön!  
 
Beten wir füreinander, dass der Advent für uns zu 
einer Zeit des Bereit-Werdens wird: Neu bereit für Ihn, 
Jesus, unseren Gott und Messias.  
Es grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen und Ihren 
Lieben Gottes Segen 

Pfr. Michael Schönball 
 
 
Die Gottesdienstordnung der Hochfeste – Teil 1.  

An den drei größten Hochfesten (Weihnachten,  
Ostern, Pfingsten) wird es in jeder Ortschaft an einem 
der zwei/ drei Festtage eine Eucharistiefeier geben. 
Diese wird so aufgeteilt, dass in der Basilika Ochsen-
hausen immer die Hauptmesse am 1. Feiertag um 
10:30 Uhr ist. Die Messen in den Ortschaften sind so 
aufgeteilt, dass jede an einem Fest im Jahr am 1. Fei-
ertag Messe hat und an den anderen am 2. Feiertag/ 
Vorabend. Ehrenamtliche Wortgottesfeiern können 
dazukommen. 
Das Triduum (Gründonnerstag, Karfreitag und Os-
ternacht) wird so gefeiert, dass der Gründonnerstag 
gemeinsam in der Basilika gefeiert wird, am Karfreitag 
in jeder Ortschaft eine Karfreitagsliturgie stattfindet, 
und wir dann wieder gemeinsam die Osternacht in der 
Basilika feiern.  
Weitere Feiertage, an denen wir als Seelsorgeeinheit 
eine gemeinsame Eucharistie feiern, sind der 
Georgsritt am 1. Maiwochenende, das Benediktus-
fest am Sonntag nach dem 11. Juli, Christi Himmel-
fahrt und Fronleichnam. An diesen Tagen findet kein 
weiterer Gottesdienst in der Seelsorgeeinheit statt.  

 
Christi Himmelfahrt wird in Zukunft wie dieses Jahr 
als Sternwallfahrt aus allen Orten nach Rottum zum 
gemeinsamen Gottesdienst auf dem Waldfestplatz 
gefeiert. Der Fronleichnamsgottesdienst mit Pro-
zession wird am Sonntag nach dem Fronleichnams-
tag gemeinsam in Ochsenhausen gefeiert – in einer 
Prozession, die versucht, möglichst die wichtigen und 
schönsten Teile/ Traditionen aller unserer früheren 
Prozessionen zu vereinen. Dazu wird es einen ge-
meinsamen Ausschuss geben, in dem die gemeinsa-
men Feste der Seelsorgeeinheit und so auch Fron-
leichnam vorbereitet und geplant werden. In Stein-
hausen werden außerdem 4 Wallfahrtsfeste gefeiert: 
Die 3 Goldenen Samstage im Mai und das Schmer-
zenfest im September. 
In der nächsten Ausgabe wird es dann um die kleine-
ren Feste und Sondergottesdienste im Jahr gehen.  
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